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Verwaltungsgeschichten I Staatsgeschichten 

Das frühneuzeitliche Europa kennt vielfaltige bürokratische Verwaltungstcchnikcn, 

welche die Beherrschbarkeil von Menschen und Dingen s ichern. Hierzu zählen 

beispielsweise zentrale Vcrwaltungsinft'astrukturcn wie Kan zleien , Archive, 

Büros oder foestungsbauten, materiale Techniken und Informationsmedien wie 

das Register, die Tabelle. die Liste oder die Karte und ihre e ntsprechenden ope­

rati ven Verfahren wie die doppelte Buchführung, die analytische Geomelrie oder 

die Statistik, sowie die Agenten solch bürokratisch verfasster Machtapparate, 

disziplinierte Menschen wie schreibtüchtige Sekretäre, ständige Gesandtschaften 

oder arbeitsame Beamte. Weltreiche. Staatengebilde, Höfe, Städte, Kirchen -

frühneuzeitliche soziale Organisatio nsformen sind ohne ihre administrativen 

Verfahren und Reg ierungspraktiken nicht denkbar. 

Die ältere Vetfassungsgescl1ichte sozialhistorischer Provenienz begreift die büro­

kratischen Verwal tungstechniken als ein Strategem des Staats, um Menschen, 

Dinge und Territorien einer rationale n Ordnung zu untcrwcJfen. s ie zu kontrol­

lieren. zu zentralisie re n, zu disziplinieren und einem einheitlichen Staatskalkü l 

unterzuordncn. 1 Sie setzt den Staat gewissermaßen immer schon voraus und 

identifiziert die administrativen Verfahren als jene formalen Instrumente, die es 

dem Staat ermögli chen, seine Ziele und Interessen durchzuserz.en. Während sie 

in den Verwaltungspraktiken den Ausdruck e iner intentionalen Geschichte sieht, 

die s ich im modernen Verwaltungs taat erfüllt. betonen neuere medientheore­

tische Arbe ite n hingegen d ie histori s.che Produkti vi tät eben jener Techniken und 

Praktiken, die den Staat und seine Subjekte erst konstituieren und verwirklichen. 2 

His to risch variable soziale Gebilde wie der Staat, die Stadt oder d ie Kirc he s ind 

deshalb jenseits von admin is trati ven Formen der Repräsentation gar nicht zu be­

schreiben. So verortet beispielsweise Bernhard Siegert den Beg inn neuzeitlicher 

Administration im Übergang vom mittelalterlichen Re isekö nigtum und seinen 

theatralen Repräsentationsforme n zu den bürokrati sch verfassten Machtappara-

te n des frühneuzeitlichen Spaniens und seiner rau mmächtigen Bürokratie, die 29 
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sich durch e ine permanente Wissensproduktion und eine zenrr::~le Registratur 

auszeichnet. Erst durch die Koppl ung von Kulturtechniken wie der doppelten 

Buchführung mit dem dauerhaften Amt des Sekretärs sei es möglich geworden, 

Daten, also Menschen und Dinge zu prozessieren, ihnen einen Platz in der sym­

bolischen Ordnung zuzuweisen.1 

Frühneuzeitliche Verwaltungsgeschichten orie ntieren sich meist an den großen 

Institutionen wie dem Staat, sie s ind Geschichten rational~r Ordnungsrnuster. Sie 

erzählen von den staatlichen Instanzen Spaniens, der Niederlande oder Frank­

reichs. die zentralisierende, rationale Praktiken ausbilden, um die heterogenen 

Elemente- Menschen wie Dinge- zusammenzufügen und s ie zum Gegenstand 

e ines Regierungswissens zu erheben. Verwaltungstechniken zeugen von einer 

Zentralmacht, in deren Gewalt es liegt, die Menschen und Dinge zu verwalten, 

Ordnung zu halten und Ordnung herzuste llen. Bürokratische Praktiken und 

Techniken erscheinen als Mecl.ien der Integration: s ie regist rie ren , s ie fixie ren. s ie 

kontrollieren, s ie identifizieren , sie authenti fizieren, s ie beherrschen Menschen und 

Dinge und fügen s ie zu einem einheitlichen Gcscllschafrskörper. Wie verhält es 

sich aber mit jenen frühneuzeitlichen Gesell schaften, die nicht einer Geschichte 

der Integration durch administrative Verfahren gehorchen, die auf den ersten 

Blick nicht zusammenwachsen wollen? In der Frühen Neuzeit Jassen skh Ge­

sellschaftsformationen ausfindig machen , die einer anderen Form der Rationalität 

gehorchen. als s.ie von der Verwaltungsgeschichte gemeinhin vorausgesetzt wird. 

Die Drei Bünde, da heutige Graubünuen, s ind eine solt:he Formatio n. Rand­

zone zwischen den großen europäischen Staaten, entwickelte sich das rhätische 

Gebiet im 17. Jahrhunuert aufgrund uer strategisch bedeutenden Passstrassen 

zum Flaschenhals frühneuzei tlicher Zirkulatio nsströme: Söldner und Soldaten, 

Guter und Wissen , Wein und Salz, protestantische Drucke und flugschriften , 

Jesuiten und Kapuziner- das Bündner Passgebiet rückte un1 1600 ins Zentrum 

der Aufmerksamkeit der europäischen Großmächte. Auch in Büuden kommt man 

nicht ohne Admjnistrarion aus, aber s ie gehorcht einer anderen Rationalität. de­

ren Effizienz gerade darin besteht , dass sich kein Lusarnmenhängender zentraler 

Verwaltungss taat herausbilden kann. 

Gesellschaft wider die Verwaltung? 

In den Drei Bünden des 17. Jahrhunderts formiert und instituiert sich eine 

Gesel lschaft im Widerstreit. in der Differenz.-~ Davon zeugt die heterogene poli­

tische Struktur. die gerragen wird von den drei Einzelbünden. dem Oberen Bund , 

dem Goneshausbund und dem Zehngerichtenbund, die in einzelne , souveräne 

30 Gerichtsgemeinden verfallen, die aus geografischen Einheiten wie etwa Tälern 



bestehen und in größeren Verbände n wie den Hochgerichten o rganis iert sind. 

Hochgeric hte erfü llen zwar keine gericht liche oder Verwaltungsfunktion. heben 

aber ein eigenes fo'ähnlein von Soldaten aus. Die Gerichtsgemeinden wiederum 

sind untertcih in Naehbarschaften. welche gewöhnlich einer e igenen Siedlung 

oder einem Weiler entsprechen.~ Sie werden jeweils von einzelnen Familie n be­

herrschl. Im päten 16. Jahrhundert lassen sich in Blinden an die 40 untereinander 

konkurritmmde Verwandtschaftsverbände ausmachen, welche die zentralen Ämter 

in den gemeinsamen Ei nrichtungen besetzen.n Die wichtig te n gemeinsamen 

Institutionen sind der Beitug, der jährlich dreimal tagt und die drei Häupter der 

Einzelbünde umfasst. Die zweite zentrale Instanz ist der Bundstag. der alle zwei 

Jahre tagt und aus den 66 Boten der Gerichtsgemeinden besteht. Die wichtigsten 

Entsche idungen mussten jeweils den Gemeinden unterbreitet werden, der Bunds­

tag verfügte al so weder über eine ständige Vertretung noch über die souveräne 

Entsche idungsgewalt in Bünden. Während der Bundstage wurden Verhandlungen 

mit ausländischen Gesandten geführt und Ämterbesetzungen in den Untertanen­

ländern vorgenommen. im Yeltlin. in Borrnio und in Chiavenna. 

Die peripheren Formen gesellschaftlicher Ordnungsbildung manifestieren s ich 

aber be o nders über die Gewaltpraktiken der Strafgerichte. d ie rege lmäßig stattfan­

den.' Mit dem periodi chen Erheben der Fahnen der jeweiligen Gemeinden. dem 

Fiihnlilupj, dem gemeinsamen Versammeln an ausgewUhlten Schauplätzen, den 

anschließend abgehaltenen Volkstribunalen und der Abstrafung und Verbannung 

von ausgewählten Herren. die nach Meinung der Gemeinden zu viel Einfluss 

gewonnen hatten, beg ründet s ich hier eine Gesell schaft dadurch, dass s ie ständig 

die ·trittige Frage nach der Zugehörigkei t klärt und wieder aufwirft. Die Bündner 

Gesellschaft generiert s ich in der Differenz. in der ständigen Au c inandcrsetzung, 

wer die llerren, wer ihre Sprecher sind ; sie instituiert s ich, indem sie sich des­

i nteg ricrt. sich immer wieder negiert und sich je von neueman unterschiedlichen 

Schaup!Utzen hervorbringt. Auch durchaus gewalthafte zeremonie lle Praktiken 

wie das Zusammenkommen der Gemeinden zu den Strafgerichten s ichern eine 

Gesellschaft m ihrer Segmentarität. 

Dezentrale soziale Ordnungsmuster. Gesellschaften. die sich permanent in 

des integrativen Bewegungen organisieren. Wie müssen Verwaltungen kon­

Lipiert werden. damit sie der sozialen Ordnung in den Drei Bünden entsprechen 

und diese reprodu zieren können? Ve rfügen Gesellschaften. die nicht über eine 

Zentralmacht und ihre Verwaltung ratio nal verwaltet werden. auch über je spezi ­

fi ehe Verwaltung praktiken und -techniken? Welche bürokratischen Formen 

der Repräsentat ion bringen solche Gesellschafte n hervo r? Den Fragen nach 

Verwaltungspraktike n und -techniken in dezentral o rgani s ierten Gesellschaften 

so ll im Folgenden nachgegangen werden. Anband zwcicr Episoden aus der 

Bündner Verwaltungsgeschichte. dem Prozedere des Bundesschwurs von 1683 31 



und der Organisatio n der Familienarchive. sollen Modi von Verwaltung skizz iert 

werden. die den Blick für eine Verwaltungsgesc hichte öffnen. die sich nicht auf 

eine Geschichte der staatlichen Verwaltung und ihrer Vo rläufer beschränkt und 

alternati ve Verwaltungspraktiken nur al s de fi zitäre e lfassen kann. Im Folge nden 

geht es vielmehr um e ine andere R ationalität admini strativer Praktiken, die eine 

Gesell schaft in der Zerstreuung organisieren. 

Verwaltete Peripherien 

Auf dem allgeme inen Bundstag zu Chur im Augus t 1683 beschloss die Mehr­

heit der Ratsboten der Bündner Gerichtsgemeinden, den gemeinsamen Bund zu 

erneue rn . Um den ze re mo niellen Akt der Bundesbeschwörung zu le is ten , wurde 

veranlasst, den Bundesbrief aus dem gemeinsame n Archi v in Chur zu holen , 

den die drei Einze lbünde 1524 besiegelt hatten. Der Churer Ratsschreiber und 

Kanzler. der gleichzeitig die Landesgeschäfte der Drei Bünde erledigte. wurde 

abgeordnet. den Brief im Kellergewölbe des Rathauses zu suchen. damit der Bund 

innerhalb der anberaumten Fris t << freymüthig» geschworen werden könne. Tage 

später verkündeten die drei Hä upter - der Landrichter des Oberen Bunds. der 

Bürgermeister von Chur als Vertreter des Gotteshausbunds und der Landammann 

von Davos als Reptäsentant des Zehngerichtenbunds - das Fehlen der Urkunde 

von 1524: «WeiHen in alhiesigcm Archivio keine Orig inalia zufi nden, dann vor 

dem ihm solche, durch die Österreichsehen Waachten genommen worden. als hat 

man zu keinem völligen schlussgelangen können, indem man nit gewüsst welcher 

[Brief] sollte geschworen werden, desswegen die anordnung verschafft, dass in 

allen anderen Archiv is, oderbeyihr fürstlich gnaden herrcn Bisehoffen zu Chur. 

und Herren Praelaten zu Tisent is, den Originalia nachgeschlagen werde, damit 

alsdann beyers tem haltendem Cong ress, die form und die zeit , wie, und welcher 

gestalten. er solle geschworen werden. könne deliberiert werden.>,s 

Was die Herre n Häupter der Drei BUnde beun111higtc . war weniger der Verlust des 

Originals. Die Urkunde lag schließlich auch im Lokalarchiv der drei Einzelbünde 

und in der bischöflichen Kanz le i. Die Aufregung über den verlorenen Bunde brief 

kommt dadurch zum Ausdruck. dass man weder wusste, was geschworen werden 

musste, auf welchen Vertragstext man zu referieren hatte, noch in welcher Form. 

zu welcher Zeit, also welche verhaltensbestimme nden Regeln einzuhalte n ware n. 

Dies hing einerseits mit der Menge an Urkunden zusammen, die im Archiv zu 

Chur lagerten und die Beziehu nge11 z wi ehenden Bünden und ihre n Geme inden 

seit dem 14. Jahrhundert regelten und kodifizierten. Schriftstücke. die nie über 

eine zentrale Regis tratur erfass t worden waren. Dies hat aber auch mit der Form 

32 von Bundesbriefe n zu tun . Sie s ind zwar unbeschränkt ge ltende Rechtssetzungen, 



verlangen aber nach einer rituellen Bestätigung in festgelegten Zeitabständen, 
die sie selbst fes tsetzen.9 Sie sind somit immer Vertrags- und Verfahrenstext in 
einem. Sie legen über den Grund und den Inhalt des Zusammenkommens ebenso 
Rechenschaft ab wie sie vorgeben, wie mit dem Brief zu verfah ren ist. 
Bundesbriefe folgen dergestal t dem perfonnativen Muster der alten rhetorisch­
juristischenjormu/a.10 Im Unterschied zur heute geläufigen Vorstellung von For­
mularen, also des Vordrucks, insbesondere der Tabelle, dieein Schreiber ausfüllt , 
ist in der Frühen Neuzeit das Formular im rhetorischen Sinn der fonnula vielmehr 
ein literaler Textbaustein für Briefe, Vertragstexte und Verwaltungsbescheide. 
Wie Rüdiger Campe gezeigt hat, sind dieformulae Verfahrensregeln im Sinn von 
Gebrauchsregeln. die sich in einem ihrer Kodifizierung vorauslaufenden Verfahren 
ei nspielen. •• Bundesbriefe, soliesse sich festhalten, zeichnen dami t nicht einen 
ursprünglich geschlossenen Bund auf, sondern ein lange praktiziertes Verfah­
rcn.12 Gebrauch von Bundesbriefen isr deshalb immer schon Wiedergebrauch, 
die Verfahrensausführung geht der Kodifi zierung voraus. wie der Bundesbrief 
auch immer das nachfolgende Verfahren fes tschre ibt. Darauf rekurriert auch der 
Wortzusatz Brief Bundesbriefe sind kein reines Aufzeichnungsmedium wie bei­
spielsweise herrschaftliche Urkunden, deren Funktion allein im Bewahren liegt, 
sondern übertragen und aktualisieren im Gebrauch ihre rechtliche Autorität. Die 
Agentende Verfahrens in den Dre i Bünden waren nun nicht wie in bürokratisch 
verfassten Machtapparaten Sekretäre. sondern , wie der Bundesbrief vorschreibt, 
jeweils zwei Ehrenmänner aus jedem Bund, die von Gemeinde zu Gemeinde 
ziehen, um den Schwur abzunehmen. Damit geschworen werden konnte, musste 
aber zuerst der Brief ausfindig gemacht werden. 
Die Nachforschungen lassen die Häupter zunächst einmal die dunklen Zeiten der 
kaiserlichen Invasionen aus den Jahren 1620-1640 erinnern , eine Zeitspanne, 
welche die Geschichtsschreibung auf den Namen Bündner Wirren gebracht hat 
und die innerpolitischen Kämpfe e benso umfass t wie die kriegerischen Aus­
einandersetzungen mi t den großen e uropäischen Mäch ten Spanien, Österreich, 
f rankreich. Österreichische Wachen hätten während der Belagerung in den 
1630er-Jahren den Brief entwende t. Das Fehlen des Bundesbriefs gehr aber 
nicht zurück auf die unübersichtlichen Zustände zur Zeit der Bündner Wirren, 
sondern auf die fehlende Ordnung im gemeinsamen Archi v. IJ Erstaunlicherweise 
finden sich gerade in den 1630er-Jahren die einzigen Spuren einer gemeinsamen 
bündnerischen Kanzleiregistratur. 1 ~ So ließ der damalige Ratsschreiber Johannes 
Tscharner die AkteneingUnge genau wie die Ausfertigungen fortlaufend chrono­
logjsch nummerieren und verband sie mit den entsprechenden Ziffern im gemein­
samen Ratsprotokoll der Drei Bünde. Die Kanzleiregistratur em1öglichte anband 
der Aktenstücke, sich sofort über die diesbezüglichen Entscheide des Rats im 
Protokoll zu informieren, während umgekehrt die Registraturziffern im Protokoll 33 



gesuchte Dokumente mühelos auffindbar machten. Mit der ehrunologischen Re­
gi tratur aller Landesakten und dem Rückbinden der Akten im Protokoll entstand 
in Bünden zum ~r:>ten Mal ein Lentrales Referenz- um! Yerwei ·ung::;system für 
räumlich getrennte Schriftstücke. Die Registratur machte es in Zeiten erhöhter 
diplomatischer Geschäfte möglich. zeHlieh sich überlagernde Geschehnisse 
chronologisch zu ordnen und damit die fonlaufende Zeit der Landesgeschäfte 
sichtbar zu machen. Das chronologische Ordnungsprinzip verschaffte Herrschaft 
in der und über die Zeit. Trat der Beitag tnit sej nen Räten in den wirren Zeiten der 
l630er-Jahren als souveräne Steuerungsinstanz von zeitlich disparaten Ereignissen 
auf. so nahm die Ordnung der Dokumente und Urkunden im Archiv und in der 
Kanzlei in den folgenden Jahren aber wieder ab. Weder wurde die Registratur 
von Tschamers nachfolgenden Rats- und Gerichtsschreibern beibehalten. noch 
wurde sie permanent ins Archiv übelführt Sie verschwand mit dem Ende der 
Bündner Wirren im Jahr 1639 und den Friedensverträgen mit Spanien, mit ihrem 
Verschwinden kehrte auch die Unordnung zurück in die Churcr Kanzlei und das 
dazugehörende Archiv. 
Wie ich Ende 1683 herausstellte. befand sich der Bundesbrief tatsächlich da. 
wo man ihn vermutet haue, aber aufgrundder Unordnung nicht finden konnte: 
im Dreibündearchiv zu Chur. Der Tag und das Prozedere des Schwurs konnten 
nun festgelegt werden: In allen «Gemeinden der Jöblichen dreyen Plindtem> 
sollte am 6. Januar 1684 «der Pundts- und dessen einverleibten Artikelbrieff. 
freymüeLig geschworen werdeln 1». 15 Der Kurzfristigkeit des Schwurs wegen 
sahen sich die Herren Häupter veranlasst, das Verfahren abzuändern. So sei die 
form des Schwurs «zwar in dem Pundtsbrieff begriffen, dieweilen aber die kürtze 
der Zeit nir leiden mag das er uff solche wciss geschworen werde, haben wir 
diss mahl geordnet, wie verlauthen wil l. vor mahlen mehr beschechen seye. ds 
es folgender massen bescheche , ds namblich ds uff bestimmten tag, zwey män­
ner von einer Gemeind in die ander gehen. den Eydt erneweren. und schweren 
machen sollend>>.16 Gemeindeleute aus der Stadt Chur zogen über die Grenze 
ihres Hochgerichts in das Gericht der Vier Dörfer, während sich umgekehrt zwei 
au gewählte Männeraus den Vier Dörfern nach Chur begaben. um den Bund zu 
erneuern. Diejenigen vom Oberengactin ritten ins Puschlav, die Puschlavc r ins 
Oberengadin, die «von Fürstenau sollend schicken gen Ortenstein. und die von 
Ortenstein hingegen gen Fürsrenauw». solange. bis alle Gerichtsgemeinden der 
drei Einzelbünde sich gegenseitig geschworen hatten. 
Dieses Verfahren gibt zugleich Aufschluss über die Art der Gesellschaft. die 
hier ihren Zusammenhalt beschwört. Denn Bundesschwüre konstituieren eine 
Gesellschaft in der Zerstreuung. indem sie das Gemeinsame als Geteil tes je 
von neuem an unterschiedlichen Orten hervorbringen und ze remoniell veri-

34 fizieren. Das Prozedere des Schwurs bringt keine der Gesellschaft äußerl iche 



Figut dc~ Einen hervor: Die Ge ·el bchaft Hi t e · nicht LU. das · eine Lentrale 
Rcprä ·entation instanz wie der König oder eine Verwaltung sich aus den 
ge~elbchafllichen Bindungen löst. um :,ie LU repräsenliercn. sie als Einheit 
zu verkörpern. Die politische Form einer Gesellschaft. die sich in Absenz 
einer stuatlic.:hen Zentralinstanz konstituiert, ist deshalb immer schon eine ge-
paltene. Der Bundesschwur stiftet Beziehungen zwischen einander fremden 

Gesellscharten und Personen. indem er diese Unterscheidungen prozess iert und 
immer wieder neu markiert. 

Konkurrierende Gedächtnisse 

rehlt der Hegemon namcns Staat, der das Gemeinsame in Form setzt und die 
diskursiven Praktiken organisiert, bleibt eben dieses Gemeinsame Gegenstand 
von Kennikten und Auseinandersetzungen zwischen konkurrierenden sozialen 
Mächten. Die· manifestiert sich auch 1683. Hatten die Landeshäupter in ihrem 
Ausschreiben an die Gemeinden darum gebeten. dass das Schwurprozedere 
«werkhstellig gemacht und nichts versäumbt werde)), dass sich aJso die Ge­
meinden so schnell wie möglich gegenseitig schwören sollten. regte sich von 
Seiten der katholischen Ratsboten Widerstand. Das Bundesprotokoll von 1683 
vcr:t:eichnet den Argwohn der Boten aus den katholischen Gemeinden wie folgt: 
«Oie anwesenden herren Rhatsbotten Catholischer Religion. habend zwahren 
sich auch zuo schwerung de pundtsbricffs cingcwilligct, zuo schwehrung des 
Arlikelbrieffs aber, weilen selbig von geistlichen sachen rede, und tractiere, sich 
nit verstechen können, sonderen ihren ehrsamen gemeinden solches zuo hinder 
bringen in bedenken genommen.»17 Im Frühjahr 1684 sollte nicht nur auf den ewi­
gen Bund geschworen werden, sondern auch auf die konfessionelle Differenz. Was 
dtc katholischen Ratsboten erboste. ist nicht der zu beschwörende Bundesbrief. 
sondern der dem Schriftkorpus einverleibte Artikelbrief Diese 1524 verfasste 
und 1526 ergänzte Urkunde verweist auf das friihneuzeitliehc Differenzereignis 
schlechthin. die Reformation. 
Die als llrm:er Artikel bekannt gewordenen Briefe kadifiLierten Lwar keine Glau­
benssätze. Indem sie aber den Machtbereich der Churer Bischöfe beschnitten und 
den bischöflichen Hof der örtlichen Gewalt unterstellten. bahnten sie den Weg 
zur Ausdehnung der Reformation. 18 Die llanzer Artikel erlaubten den einzelnen 
Gerichtsgemeinden, ihre eigenen Prediger zu wählen oder abzusetzen. Die Ge­
meinden konnten damü selbst über dje Wahl eines katholischen oder reformierten 
Geistlichen entscheiden.19 Da sich eine Mehrheit der Gemeinden für die Refor­
mation entschied, erlangLcn die rcfurmienen Gemeinden in den l530cr-Jah"ren 
entsprechend die Gemeindemehrheit im Bundstag. Daneben wog vor allem der 35 



Ausschlu~ des Bischofs aus den weltlichen GeschUfLen der Drei Bünde schwer.:!\1 

Ihm war es fortan versagt, Ämter in den Gemeinden zu besetzen. Bundsboten zu 
bestimmen und eigenhiindig Ausschreiben an die Gemeinden zu Wtigen, also die 
Gemeinden über anstehende Geschäfte und Probleme zu orientieren und einen 
Tag für eine Versammlung der Gemeindeboten festzu legen. Die Organisation 
Bündens unterstand in keiner Weise mehr der bischöflichen GewalL 
Indem das Arch.iv der Drei Bünde nach langer Suche den Bundesbrief und die 
einverleibten Artikel freigab. aktualisierte es auch die umstrittenen Ereignisse 
und Zwistigke iten, die es barg. Die rituelle Beschwörung irri tierte deshalb, weil 
über den Bundesbriefs auch der Bruch, die konfessionelle Spaltung erneuen 
wurde. Die katholischen Ratsboten knüpften eine andere Erinnerung an den 
Bundesbrief als die reformierten. Damit wurde an einer gemeinsamen Örtlich­
keit ein geteiltes Gedächtnis offenbar. förderte das der Vergangenheit entzogene 
Dokument konkuiTierende Erinnerungen zutage: an das Gemeinsame, den Bund, 
aber auch an das Trennende. den Bürgerkrieg. Frühneuzeitliche Archive sind 
insofern Orte der Differenz, als sie nicht nur arkane Räume abgrenzen, Geheimes 
von Nicht-Geheimem trennen und den Umgang mit der archivalischen Referenz 
strukturieren, sondern auch einen Ort divergierender Erinnerungen konstituieren. 
Die Archive venvandeln sich in einen Kampfplatz konkurrierender Gedächtnisse, 
wenn sie über den und im Wiedergebrauch der archivierten Ereignisse aktua­

lisiert werden. Was der Bundesschwur von 1684 unter anderem aktiviert, ist eine 
Semantik konfessioneller Differenz, eine Erzählweise vergangener Ereignisse. 
die wiederum als Fonnat vorlage für zeitgenössische Konflikte dienen und auf 
sie einwirken kann. 

Familienarchive 

Archive der alten Ordnung versammeln nicht nur konkurrierende Erinnerungen, 
sie sind auch Produkt konkurrierender Mächrc, deren Kämpfe sie zugleich do­
kumentieren. Sie sind so selbst umkämpfte One. Kampfplatz und -mittel der 
sozialen Gruppierungen, diemüdem dort Gespeicherten gebieten wollen, die 
versuchen, die Schrift für sich zu behalten oder wenigstens ihre Verbreitung 
zu kontrollieren.21 Dass sich der Kampf um Zugänge zum Archiv und zum 
Gespeicherten gerade in Konfliktphasen akzentuiert und den einzelnen Grup­
pen dazu dienen kann, soziale Trennschärfe herzuste llen, soll im Folgenden 
besprochen werden. 
Eine 1724 eingesetzte Archivdeputation <<ZU besserer Einrichtung des allhie­
sigen Archi fs»22 wies im Jahr 1733 den Bundestag darauf hin, dass t..l ic Landcs-
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Bundesschreiber ins Archiv eingeliefert worden waren. 1738 griff der Bundestag 
die Angelegenheil wieder auf und erließ ein Schreiben an den Bundesschreiber 
Bernhard Cleric mit der Aufforderung, die fehlenden Dokumente so schnell wie 
möglich einzuliefern. In einem Antwortschreiben teilte der Bundesschreiber Cleric 
dem Bundstag mit, dass schon lange vor seiner Armszeit öfters «Klägren ein­
kommen lsind] , dz ein- als andere Pmtocollen, Mehren, Brieffen und dergleichen, 
welche laut alten Brüchen und Ordnungen in allhies iges Archiv gelegt werden 
sollen, mangeln thündt, und solche in ein - als anderen Particular-Häusseren 
ohnvt::rantwortl ichen hinterhalten werdint». 23 Mit seinem Schreiben machte 
Bundesschreiber Cleric den Vorwurf geltend, dass die regierenden Magistraten, 
die Bundeshäupter. Ratsbuten und Amtlt::ute landt::srelevante Dokumente bei 
sich zu Hause aufuewahren würden. Der Bundestag forderte deshalb jedennann 
dazu auf, gemä:-;s der Verordnung vun 1724 «sowuhlen allt: und jede Protucullen, 
Schriftten , Mehren und Missifen oder andere Briefschaften, so unserem Standt 
gcbührendt oder angehndl. und ettwann in ein- oder anderen Handen ligcndt oder 
in Panicu lar-Häusseren hin und wider sich befinden möchten, auf dz fü rdersambst 
und a hnrucksteilig in alhiesiges Archi f gelieferet oder überschickt werden».24 

Wie 1724 wurde der Anordnung durch die betreffe nden Amtsinhaber, die fast 
durchwegs Vertreter aus den regierenden Familien waren, in keiner Weise statt 
gegeben. Kein einziges Dokument der verstreuten Archivalien wurde dem zen­
tralen Archiv zugestell t. 
Während dem Bunds- und Beitag verhandlungsrelevante Schriften fehlten sta­
pelten sich in den Herrenhäusern der führenden Familien die Dokumente. Mit der 
Verteilung der gemeinsamen Dokumente auf verstreute Depots, den «Particular­
Häusseren», formierte sich um die Bewahrer herum jene Macht , die Jacques 
Derrida dit:: archonti:-;cht:: nennt. Derrida hat darauf hingewie1>en, das der Sinn des 
Begriffs des Archivs auf das griechische archeion referiert und zuerst ein Haus, 
eine Adresse, einen Wohnsitz der höheren Magistratsangehörigen bezeichnet.25 

Ihnen erkannte man das Recht zu. Gesetze ge ltend zu machen, weswegen bei 
ihnen zu Hause die öffentlichen Dokumente deponiert wurden . Archonten stell­
ten zunächst die «physische Sicherheit des Trägers und Depots sicher». Man 
erkenne ihnen aber auch das Recht und die Kompetenz der Auslegung zu, denn 
«die solchen Archonten als Depositum anvertrauten Dokumente behaupten das 
Gesetz».26 Wenn sich im frühen 18. Jahrhundert in den Familienarchi ven der 
Salis. der Planta. Capol, Latour. Sprecher oder Buol landesrelevante Dokumente 
türmen, dann. um in den konft jktrei chen l730er-Jahren ihre jewei lige Position 
zu festigen, ihr Gesetz geltend zu machen. 
Gegenstand des Streits war neben dem Bischofsarnt, um das verschiedene 
Fami lienhäupter konkurrierten, insbesondere der umstrittene Verkauf des 
Münstertals und, im Zusammenhang mit der Erneuerung des Mailänder Kapi - 37 



tulats, die bereits im Yenrag von 1639 festgelegte. endgültige Vertreibung der 
Reformierten aus dem Yeltlin. So liess sich beispielsweise die Familie Salis. 
e iner der ei nflus reichsten Farnil .ienverbände in Bünden, während des Streits 
um die Bischofswahl private Protokollabschriften des Bunds- und Beitags 
anfertigen. Da Begehren nach historisch-politi <.: her Handlungsmacht durch 
das Verfügen über und von Protokollen offenbarte sich im Falle der Familie 
Salis, denn «dieses Protowll l.gehörtj mir, Martin von Sali1>, und nicht etwann 
Loblicher Gemeinen Landen, in dem ich solches aus meinem gelt formieren 
lassen. und zwahr tu allfällig meiner justi lkation»Y Die um 1700 in Bünden 
politisch erstarkten Fami lienverbände etabl ie1ten ihre Vormachtstellung nicht 
nur über Etikette, Kleidung, Titulatur oder Baustil. sondern auch über die 
versammelten Dokumente in ihren Archiven. 
Neben den alten Urkunden , Stammbäumen und Familienchroniken, den fami ­
liären [nsignien der Macht, lagerten in den Familienarchiven immer häufiger 
auch Protokollabschriften der Drei Bünde. Die spezifische Funktion der kopier­
ten Bundesprotokolle liegt im N(lchweis, der jusTification: Sie sind Zeugen für 
geschehene und vollzogene mündliche Handlungen. Protokolle, so Yismann, 
beanspruchen mit den Miucln des Aufschreibens - der Medientechnik des 
Protokollierens-eine Handlung fcstzuhalten, kurz: Sie beanspruchen, wahr zu 
sein. 28 Die präsentische Struktur der protokoll ierenden Schriftform ermächtigt 
Protokollakten in eine Beziehung zur Sphäre der amtlich anerkannten und ver­
mittelten Wahrheit t.u treten. Wer über Protokollabschriften verfügt, bewahrt als 
Legitimationsquelle eine abgeschlossene, adressierbare mündliche Handlung 
und hält sie dadurch aktuell, dass sie jederzeit im Spiel der Wahrheit eingesetzt 
werden kann. Mit den Protokollen verschafften sich die einzelnen Fami lien in 
Bünden die Verfügungsgewalt über die pol.itische Wahrheit , sie orgten dafür, 
dass eine Unterscheidung zwischen staatlicher Verwaltung und Familiengeschäf­
ten hinfällig wurde. Landesgeschäfte waren. wie die Ereignisse im Bünden der 
1730cr-Jahren zeigen, imrner auch Farnjliengeschäftc. 
Die von dc:r ForsdlUngsliteralur konstatierte Konsolidierung familialer Macht um 
1700 i t damit immer auch Effekt der im Familienarchiv abgelagerten Akten. 2? 

Oie Familienarchive begründeten und sicherten nicht nur den politischen Einfluss 
der widerstreitenden Fumilienverbände. sie garantierten und maniJestienen auch 
die Ohnmacht ei ner administrati ven Zentralgewalt. Die wohl geordneten Fami­
lienarclüve. die Urkunden wie Akten aufbewahrten und die bis ins 20. J ahrll\Hldert 
einer vollständigen Versammlung im Churer Staatsarch iv harrten:w künden vom 
Einflu s nicht staatsförmiger Mächte in der Frühen Neuzeit , von der Macht 
ve rschiedener Ycrwandtschaftsverbände, die ihre politische Definitionsmacht 
gerade jenseits einer zentralen Verwaltung etablierten und lange aufrecht zu 
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Schluss 

Ein unordentliches, unorganisiertes gemeinsames Archiv im Zentrum, wohlgeord­
nete Familienarchive in der Peripherie: Verglichen mit den Reformen. mit <.lenen 
europäische Staaten um 1700 die alten Verwandtschaftsverbände schwächen und 
über administrative Verfahren ihre Zentralgewalt stabilisieren, ließen sich die 
Bündner Verhältnisse auch als defizitäre Verwaltung beschreiben; in Graubünden 
jedoch ist dies Ausdruck einer Gese.llschaft in der Zerstreuung, die gerade darum 
funktioniert. wei l sie sich jenseits einer zentralstaatlichen Verwaltung konstituiert. 
Während sjch moderne Archive in einem süindigen Kampf gegen Unordnung 
befinden, angetrieben vom Begehren nach Kontrolle, zeigt die Suche nach dem 
Dokument symptomatisch, wie frühneuzeitliche Archive funktionieren. Die Un­
ordnung im Archiv und der Umgang mit ihr sind Ausdruck einer Gesellschaft, die 
sich über Praktiken des getrennten Zusammenlebens organi ·ierl und sich in der 
Differenz (re)konst ituiert. Es sind Verfahren. welche die Entfernung und Fremd­
heit der einzelnen Glieder des Bunds zum Vorschein bringen, sie verrne sen und 
markieren. Wenn diese Praktiken den zentralisierenden Effekten einer rationalen 
Verwaltung zuwiderlaufen. so sind sie also zugle ich Ausdruck einer anderen Ra­
tional ität: Verwaltungen funktionieren in dezentralen Ge. ellschaftsforrnationen 
dann, wenn sie das Gemeinsame verfOgbar und zugleich umstrilten halten. Die 
politi chen und sozialen Kämpfe, die auch und gerade auf der Ebene der Doku­
mente und Archive statttinden und am Beispiel der Familienarchive aufgezeigt 
wurden, verdeutlichen, dass soziale Ordnungsmuster eben nicht einfach nur eine 
Frage technischer Möglichkeiten einer Verwaltung sind, sondern vielmehr als Teil 
einer Gesellschaftsformation bestimmt wer<.len können. die sich gerade gegen die 
vere inheitlichenden Effekte einer staatlichen Ordnungsmacht wehrt. 
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Resurne 

Uneadministration eclatee. Techniques et pratiques administratives 
aux Grisonsdans les debuts de Ia periode moderne 

Les approches his toriques de l' administration des dcbuts de l' epoque moderne 

'oriente nt principale ment sur les grandes instillltions commc !'Etat. Ia ville. 

I'Eg lise ou Ia Cour. Ce sont des approches relevant d'un mode le rationneL qui 

rauachcnl I' histo irc administrative ü un recit dans lequel I' administrat ion pre­

parcrait Ia constitution de I' Etat mode rne. Dc teile pcr pcctives mcttenr l'accent 

ur les techniques et pratiques bureaucratiques comme moyen tl'integration , que 

cc soit par r cnregistrcment e t le contrölc des pcrsonncs ct des bicns, afin de les 

inscrire <.lans un corps social unifie. 

A contrario, cette contribution exami ne une rationalite differente de I' administra­

tiuu des premieres sucietes modernes. qui ne eherehe pns u cuutiunner une 

hi stoire de l' integ ratio n par Je biais de procedu res admini tratives. L'exemple 

des Trois Ligues - lcs Grisons d'aujourd'hui - permct dc dccri rc Ia ratiunalite 

d'u ne administration de Ia ociete . dont I' cfficacit6 tcnait preciscmcnt au fait 

qu 'aucun developpement d · une adm inistration d' Etat ccntrale ne po uvait se faire. 

L' analysc csqui sec ici se fucalise sur la fonclion d'archives non structurees pour 

I' organisation dc ocictcs scgmernai rc ... tcllcs qu 'cllcs ont ctc idcntifices dansdes 

ligues grisonnes vers 1700. Les pratiques culturelles tel les que Ia prestation de 

crment commune de I 'alliance, qui assurent q u' une societe peut se reconstituer 

dans Ja difference. reussissent a Ia condition quc les ad ministrations fonctionnent 

avec des accrocs. D'autre part. son t abordecs les fractu re et les conA its qui 

survicnncnt entre Jcs groupcs socia ux cn l'abscncc d'un pouvoir admin istratif 

cerm alet qui sc nourrissent des document et des arch ives. Lc admini trations 

fonctionncnt cfficaccmcnt dans des format ions soc ialcs dcccntralisccs. s'i ls ont 

a lcu r dispusition a Ia fois le sens communautaire et celui <Je Ia controverse. 

(Tradurrion: Frederic Sardet) 41 




